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Die L. C. Ähra GmbH schloss mit einem 
Käufer in Pakistan einen Kaufvertrag 
über Maschinen. Es wurde ein Akkredi-
tiv zugunsten der Verkäuferin vereinbart. 
Die Bank der Käuferin eröffnete in deren 
Auftrag ein Akkreditiv. Als Akkreditiv- 
dokumente wurden die Handelsrech-
nung, ein vollständiger Satz eines Kon-
nossements und weitere übliche Doku-
mente vereinbart. Darüber hinaus waren 
in Feld 47A des Akkreditivs die Bedin-
gungen aufgeführt, dass eine Kopie aller 
geforderten Dokumente für die Akte der 
das Akkreditiv eröffnenden Bank ver-
langt werde und die Dokumente nicht 
geheftet werden dürften. Andernfalls 
würden jeweils USD 25,- von dem Akkre-
ditivbetrag abgezogen. 
Alle vorgelegten Dokumente waren ak-
kreditivkonform. Die vorlegende Bank 
hatte es jedoch versäumt, Kopien für die 
eröffnende Bank beizufügen und Heft-
klammern bei den Dokumenten zu ent-
fernen. Daher wies die eröffnende Bank 
die Inanspruchnahme als nicht akkre-
ditivkonform zurück. Ist dies etwa rech-
tens?

Grundsatz der Dokumentenstrenge

Die Praxis des Akkreditivgeschäfts 
wird von dem Grundsatz der Doku-
mentenstrenge bestimmt, wie er in 
Art. 14 i.V.m. Art. 2 der Einheitlichen 
Richtlinien und Gebräuche für Doku-
mentenakkreditive (ERA 600) der In-
ternationalen Handelskammer (ICC) 
verankert ist. Danach muss die in die 

Akkreditivabwicklung eingeschaltete 
Bank die Dokumentenvorlage prüfen, 
um allein aufgrund der Dokumente zu 
entscheiden, ob diese ihrer äußeren 
Aufmachung nach eine „konforme Do-
kumentenvorlage“ zu bilden scheinen. 
Eine solche liegt nach der Definition 
in Art. 2 ERA 600 vor, wenn sie mit den 
Akkreditivbedingungen, den anwend-
baren Bestimmungen der ERA und dem 
Standard der internationalen Bankpra-
xis in Übereinstimmung steht. 

Der für eine konforme Dokumentenvor-
lage relevante Standard internationa-
ler Bankpraxis wird in den International 
Standard Banking Practice (ISBP) doku-
mentiert, durch die Opinions der ICC-
Bankenkommission weiterentwickelt 
und ansonsten von Vorgehensweisen in 
der internationalen Bankpraxis geprägt, 
die tatsächlich praktiziert werden. Der 
Grundsatz der Dokumentenstrenge for-
dert hinsichtlich der Prüfung der Akkre-
ditivdokumente einen „pedantischen“ 
Prüfungsmaßstab.

Relevante Abweichungen?

Die ICC kann weder Akkreditivbedingun-
gen vorgeben noch solche beschränken. 
Sie sieht es jedoch als ihre Aufgabe an, 
eine gute Akkreditivpraxis zu fördern, 
nicht zuletzt durch die Regelungen in 
den ERA und den ISBP. Wichtig ist es 
hierbei, in der Praxis die Ausgangssitu- 
ation im Auge zu behalten, dass Akkredi-
tive den Zweck erfüllen sollen, aufgrund 
ihrer Funktion als Zahlungs- und Zah-
lungssicherungsinstrument Handelsge-
schäfte zu ermöglichen und abzuwickeln, 
nicht sie zu behindern. Die ICC hat sich 
daher wiederholt gegen die Verwendung 
administrativer Klauseln in Akkreditiven 
ausgesprochen.

Von Klauseln wie der in dem Ausgangs-
fall genannten Art soll nach Auffassung 
der ICC Abstand genommen werden. 
Die ICC spricht insoweit von einer „bad 
practice“, wenn eröffnende Banken zu-
sätzliche administrative Bedingungen in 
Akkreditiven aufnehmen, um ihnen die 
Prüfung der Akkreditivdokumente zu er-
leichtern, obwohl die Parteien solche Be-
dingungen nicht vereinbart haben. Aus-
nahmen gelten dann, wenn lokales Recht 
oder aufsichtsrechtliche Anforderungen 
dies verlangen. Wenn administrative Be-
dingungen dennoch in Akkreditiven ver-
wendet werden, sollten sie nach Ansicht 
der ICC nicht unbeachtet bleiben; jedoch 
sollten sie keine Grundlage für eine Zu-
rückweisung bilden. 
Eine Zurückweisung sieht die ICC in Fäl-
len wie in dem Ausgangsfall als unbe-
gründet an. Bezüglich der Bedingung, 
dass die Dokumente nicht geheftet wer-
den dürften, verweist sie außerdem auf 
die ISBP, wonach Dokumente gebunden 
werden können. Letztendlich müssen 
die nationalen Gerichte über die Recht-
mäßigkeit administrativer Bedingungen 
in einem Einzelfall entscheiden. Diese 
werden aber wohl der ICC folgen, auch 
wenn sie an deren Entscheidungen nicht 
gebunden sind. Achtung: Den Abzug von 
Gebühren von dem Akkreditivbetrag für 
den Fall einer Nichteinhaltung adminis-
trativer Bedingungen sieht auch die ICC 
als rechtens an.
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